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Freiwillig krankenversicherte 
Arbeitnehmer sollten unbe-
dingt

Auf den Lohnsteuerbescheinigungen 
2010 waren bei freiwillig krankenversi-
cherten Arbeitnehmern, bei denen der 
Arbeitgeber die Beiträge überweist, zu 
geringe Beiträge ausgewiesen worden. 
Fehlerhaft ausgestellte Bescheinigun-
gen werden bei der Einkommensteu-
erveranlagung „maschinell erkannt“, 
versichert die Bundesregierung. „Im 
Regelfall“ werden daher keine Mehr-
belastungen entstehen. Bei einem ledi-
gen Arbeitnehmer hätte die maximale 
steuerliche Mehrbelastung rund 1.560 
€ betragen können.

„Arbeitnehmer müssen nicht befürch-
ten, dass die Angabe gekürzter Beiträ-
ge zu Nachteilen im Rahmen einer Ver-
anlagung zur Einkommensteuer führt“, 
schreibt die Regierung, empfiehlt aber 
gleichzeitig, „dass die betroffenen Ar-
beitnehmer prüfen, ob im Steuerbe-
scheid die tatsächlich geleisteten Bei-

träge zur gesetzlichen Kranken- und 
sozialen Pflegeversicherung zutreffend 
berücksichtigt wurden“. Dies gelte 
besonders für Arbeitnehmer, die ihre 
Steuererklärung schon abgegeben hät-
ten.

Höhe der Beiträge für freiwil-
lig gesetzlich Krankenversi-
cherte infrage gestellt

Bei der Bemessung der Versicherungs-
beiträge von freiwilligen Mitgliedern 
der gesetzlichen Krankenversicherung 
ist die Auszahlung aus einer privaten 
Lebensversicherung nicht zu berück-
sichtigen. Die „Beitragsverfahrens-
grundsätze Selbstzahler“ erfassten 
zwar im Vergleich zu den Beiträgen 
von Pflichtversicherten weitere Arten 
von Einnahmen. Diese Grundsätze sind 
jedoch vom Vorstand des Spitzenver-
bandes der gesetzlichen Krankenkas-
sen erlassen worden, der hierzu nicht 
hinreichend legitimiert ist.

Die Richter des Hessischen Landes-
sozialgerichtes erhoben in einem Fall 
aus der Praxis im einstweiligen Rechts-
schutzverfahren ernstliche Zweifel an 
der Rechtmäßigkeit der Beitragserhe-
bung. Die Krankenversicherung kann 
sich nicht auf die „Beitragsverfah-
rensgrundsätze Selbstzahler“ berufen. 

Denn diese sind weder als Satzung 
noch durch das zur Rechtsetzung be-
rufene Organ des Spitzenverbandes 
der gesetzlichen Krankenkassen erlas-
sen worden. Daher können diese Ver-
waltungsvorschriften die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit der freiwillig 
Versicherten nicht abweichend vom 
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gesetzlichen Leitbild bestimmen.
Anmerkung: Die Entscheidung des 
Hessischen Landessozialgerichts hat 
Bedeutung für die Heranziehung al-
ler sonstigen Einnahmen, die „für den 
Lebensunterhalt verbraucht werden 
können“. Hierunter können z. B. auch 
Einnahmen aus Vermietung, Verpach-
tung sowie Kapitalvermögen fallen, 
die bei Pflichtversicherten beitragsfrei 
sind.

Änderung bei der ertrag-
steuerlichen Behandlung von 
Entlassungsentschädigungen

Abfindungen, die ein Arbeitneh-
mer von seinem Arbeitgeber erhält, 
werden i. d. R. begünstigt nach der 
sog. Fünftelregelung besteuert. Die 
Anwendung der begünstigten Be-
steuerung setzt u. a. voraus, dass die 

Entschädigungsleistungen zusammen-
geballt in einem Veranlagungszeitraum 
zufließen. Der Zufluss mehrerer Teil-
beträge in unterschiedlichen Veranla-
gungszeiträumen ist deshalb grund-
sätzlich schädlich.

Dies ist nach neuer Auffassung der 
Finanzverwaltung nicht mehr der Fall, 
soweit es sich dabei um eine im Ver-
hältnis zur Hauptleistung stehende 
geringe Zahlung (max. 5 % der Haupt-
leistung) handelt, die in einem ande-
ren Veranlagungszeitraum zufließt.
Bei Berechnung der Einkünfte, die der 
Steuerpflichtige beim Fortbestand 
des Vertragsverhältnisses im Veran-
lagungszeitraum bezogen hätte, ist 
grundsätzlich auf die Einkünfte des 
Vorjahres abzustellen. Ist die Einnah-
mesituation in diesem Jahr durch au-
ßergewöhnliche Ereignisse geprägt, 
kann diese in Zukunft unberücksich-
tigt bleiben.

Keine Begrenzung auf drei 
Monate für den Abzug von 
Verpflegungspauschalen bei 
Fahrtätigkeit

Mehraufwendungen für die Verpfle-
gung eines Arbeitnehmers sind grund-
sätzlich steuerlich nicht abziehbare 
Werbungskosten. Lediglich bei einer 
Auswärtstätigkeit kommt ein nach der 
Dauer der Abwesenheit gestaffelter 
pauschaler Abzug in Betracht. Dieser 
ist aber bei einer längerfristigen vo-

rübergehenden auswärtigen Tätigkeit 
an derselben Tätigkeitsstätte auf die 
ersten drei Monate beschränkt (sog. 
Dreimonatsfrist). Wird ein Arbeitneh-
mer auf einem Fahrzeug tätig, ist er 
typischerweise auswärts tätig. Auch 
ein auf einem Schiff eingesetzter See-
mann übt eine Fahrtätigkeit aus und 
befindet sich auf Auswärtstätigkeit.
Der Bundesfinanzhof kam mit Ur-
teil vom 24.2.2011 allerdings unter 
Aufgabe seiner bisherigen eigenen 
Rechtsprechung zu dem Ergebnis, 
dass die Dreimonatsfrist bei einer 
Fahrtätigkeit, auch wenn diese auf 
einem Schiff ausgeübt werde, nicht 
gelte. Dies ergibt sich daraus, dass im 
Einkommensteuergesetz zwischen 
„Tätigkeitsstätte“ und „Fahrzeug“ 
unterschieden wird. Der Abzug von 
Verpflegungsmehraufwendungen bei 
einer Auswärtstätigkeit sind nur bei 
einer längerfristigen vorübergehen-
den Tätigkeit „an derselben Tätig-

keitsstätte“ auf die ersten 3 Monate 
beschränkt. Die Tätigkeit auf einem 
Fahrzeug oder einem Schiff findet je-
doch nicht in einer Tätigkeitsstätte in 
diesem Sinn statt. Der Steuerpflichti-
ge ist daher zeitlich unbegrenzt zum 
Abzug erwerbsbedingter Mehrauf-
wendungen für die Verpflegung in pau-
schalierter Form berechtigt.

Privat veranlasste Kosten für 
umgekehrte Familienheim-
fahrten bei doppelter Haus-
haltsführung nicht abziehbar

Der Bundesfinanzhof (BFH) hat mit 
Beschluss vom 2.2.2011 entschieden, 
dass Aufwendungen des am Fami-
lienwohnsitz lebenden Ehegatten 
für Besuchsreisen zur Wohnung des 
anderenorts berufstätigen Ehegatten 
zumindest dann nicht als Werbungs-

kosten bei der Einkommensteuer 
abziehbar sind, wenn die Besuchsrei-
sen privat veranlasst waren.

In dem vom BFH entschiedenen Fall 
lebten die Ehegatten gemeinsam in 
der Stadt X. Die Frau war in der 
Stadt Y als Angestellte tätig und führ-
te dort einen weiteren Haushalt. An 
den Wochenenden reiste sie in der 
Regel nach X. Jedoch besuchte ihr 
Mann sie - aufgrund privater Ent-
scheidungen - auch mehrfach in Y.
Der BFH entschied, dass die Reise-
kosten des Mannes für Besuche in Y 
keine Werbungskosten sind. Den Be-
suchsreisen des Mannes lagen private 
Motive zugrunde; die Reise ist daher 
nicht beruflich veranlasst.
Anmerkung: Der Deutsche Steuer-
beraterverband weist darauf hin, dass 
der BFH sich im genannten Beschluss 
für die Fälle eine Hintertür offenge-
lassen hat, in denen der umgekehrte 



April 2011 / Mai 2011

vorliegen würden. Ferner werde 
zwischen der Vorlage der Unterlagen 
und dem Datenzugriff unterschieden. 
Der Datenzugriff soll darüber hinaus 
die Rechte der Finanzbehörde erwei-
tern, nicht aber deren bisher schon 
bestehende Befugnisse einschränken.

Abmahnungen kein Mobbing

Mobbing ist nach der Rechtsprechung 
des Bundesarbeitsgerichts das sys-
tematische Anfeinden, Schikanieren 
oder Diskriminieren von Arbeitneh-
mern untereinander oder durch Vor-
gesetzte.

In einem vom Landesarbeitsgericht 
Schleswig-Holstein (LAG) entschie-
denen Fall hatte ein Arbeitnehmer 
innerhalb von 4 Monaten 9 Abmah-
nungen aus unterschiedlichen Grün-

den erhalten. Die LAG-Richter muss-
ten nun entscheiden, ob es sich hier, 
wie der Arbeitnehmer behauptet, um 
Mobbing handelt.
Die auf unterschiedliche Vorwürfe 
gestützten Abmahnungen sprechen 
dafür, dass der Arbeitnehmer genau 
und zudem kritisch beobachtet wor-
den ist und deuten auch auf ein syste-
matisches Vorgehen des Arbeitgebers 
hin. Aber mit einem solchen Verhalten 
verletzt der Arbeitgeber noch nicht 
die Rechte des Arbeitnehmers und 
handelt auch nicht pflichtwidrig. Eine 
berechtigte Abmahnung kann grund-
sätzlich kein Mobbing sein, sondern 
stellt eine Wahrnehmung berechtig-
ter Interessen dar. Selbst eine Ab-
mahnung, die sich im Nachhinein als 
unwirksam erweist, begründet diesen 
Vorwurf erst dann, wenn verwerfliche 
Motive hinzukommen.

Internet-System-Verträge 
sind Werkverträge mit Son-
derkündigungsrecht

Die Richter des Bundesgerichts-
hofs ordneten in ihrem Urteil vom 
27.1.2011 einen sog. „Internet-Sys-
tem-Vertrag“ rechtlich als Werkver-
trag ein. Bei einem Werkvertrag hat 
der Besteller ein Sonderkündigungs-
recht und kann den Vertrag jederzeit 
kündigen.
Die Zubilligung dieses „freien“ Kündi-
gungsrechts beruht auf der gesetzge-
berischen Überlegung, dass vorzugs-
weise der Besteller an der Ausführung 
der Werkleistungen und der Errei-
chung des Werkerfolges interessiert 
ist und er deshalb die Möglichkeit ei-
ner Lösung vom Vertrag für den Fall 
erhalten soll, dass dieses Interesse 
entfällt. Der Besteller ist zur Kündi-
gung des Werkvertrages unabhängig 
davon berechtigt, welcher Art die 

Besuch tatsächlich beruflich veran-
lasst ist. Lassen Sie sich dazu beraten.

Lesezugriff auf eingescannte 
Dokumente bei einer Be-
triebsprüfung

Nach einem Beschluss des Bundes-
finanzhofs (BFH) vom 9.2.2011 sind 
Steuerpflichtige gehalten, der Außen-

prüfung im Original in Papierform 
erstellte und später durch Scannen 
digitalisierte Ein- und Ausgangsrech-
nungen über sein Computersystem 
per Bildschirm lesbar zu machen. 
Diese Verpflichtung können sie nicht 
durch das Angebot des Ausdruckens 
auf Papier abwenden.

Bereits mit Beschluss vom 
12.11.2009 hat der BFH entschieden, 
dass die Anforderung von Buchhal-
tungsunterlagen auf einem maschinell 
lesbaren Datenträger das „Übermaß-
verbot“ nicht verletzt, wenn der Be-
triebsprüfer Buchhaltungsunterlagen 
in Papierform zur Verfügung gestellt 
bekommen und prüfen kann.

Das Gesetz eröffne nämlich der 
Finanzverwaltung die Möglichkeit, 
auf gespeicherte Daten zuzugreifen, 
ohne danach zu unterscheiden, ob 
die Unterlagen (auch) in Papierform 
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versprochenen Werkleistungen sind 
und innerhalb welchen Zeitraums der 
Unternehmer diese Leistungen zu er-
bringen hat.

Die Bemessung der zu zahlenden Ver-
gütung orientiert sich nicht an den 
vereinbarten Zahlungsmodalitäten, 
wie etwa Ratenzahlungen. Maßgebend 
ist hier der Betrag, der dem auf die 
erbrachten Leistungen entfallenden 
Teil der vereinbarten Vergütung ent-
spricht. So muss sich der Unterneh-
mer dasjenige anrechnen lassen, was 
er infolge der Aufhebung des Vertrags 
an Aufwendungen erspart oder durch 
anderweitige Verwendung seiner Ar-
beitskraft erwirbt oder zu erwerben 
böswillig unterlässt.

Aufgrund dieser Klausel ließ der Mie-
ter die Wohnung vor der Rückgabe 
am Ende des Mietverhältnisses (Ende 
2006) für 2.687 € renovieren. Später 
erfuhr er, dass er zur Ausführung 
dieser Arbeiten wegen der Unwirk-
samkeit der Schönheitsreparatur-
klausel nicht verpflichtet war und 
verlangte daher im Dezember 2009 
die Zahlung von 2.687 € nebst Zin-
sen zurück. Der Bundesgerichtshof 
(BGH) hatte nun zu klären, ob dieser 
Erstattungsanspruch berechtigt oder 
bereits verjährt ist.
Er kam zu dem Entschluss, dass der 
Erstattungsanspruch verjährt war, 
weil die im Bürgerlichen Gesetzbuch 
enthaltene Frist von 6 Monaten ab 
Beendigung des Mietverhältnisses 
auch Ersatzansprüche des Mieters 
wegen Schönheitsreparaturen erfasst, 
die er in Unkenntnis der Unwirk-
samkeit einer Renovierungsklausel 
durchgeführt hat.

Verjährung des Erstattungs-
anspruchs für Renovierungs-
kosten bei unwirksamer 
Schönheitsreparaturklausel

Alle Beiträge sind nach bestem Wissen zu-
sammengestellt.
Eine Haftung für deren Inhalt kann jedoch 
nicht übernommen werden.

Matthias Deppisch 
Steuerberatungsgesellschaft mbH
Dr.-Grabmann-Str. 1 
92318 Neumarkt/Opf.
Tel.: 09181 48600 
Fax: 09181 486060

In einem Fall aus der Praxis enthielt 
ein Mietvertrag eine Formularklausel, 
die den Mietern die Durchführung 
von Schönheitsreparaturen nach 
einem starren Fristenplan auferlegte. 
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